
  
 
 
 

Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans und Grünordnungsplans  

sowie 11. Änderung des Flächennutzungsplans  

der Stadt Pfreimd 

im Bereich Gewerbegebiet  

„Am Kalvarienberg IV (Änderung und Erweiterung)“ 
 

 

Abwägung der Bedenken und Anregungen 
aus der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB 

und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB 
 
 
 
 
 

Pfreimd, 15. März 2023 
 



Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans sowie 11. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Gewerbegebiet „Am Kalvarienberg IV (Änderung und Erweiterung“ 
der Stadt Pfreimd  -  Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

Im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (1) BauGB wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 

Am Verfahren beteiligt wurden folgende Träger öffentlicher Belange, die eine Stellungnahme abgegeben,  
jedoch keine Bedenken/Anregungen geäußert haben: 

 

- Staatliches Bauamt Amberg-Sulzbach, 22.11.2022 

- Regierung von Oberfranken, Bergamt Nordbayern  
 (2 getrennte, aber gleichlautende Stellungnahmen zum Be-
bauungsplan und zur Flächennutzungsplan-Änderung) 

- Tyczka Energy GmbH, 22.11.2022 

- Zweckverband Glaubendorfer Gruppe, 17.11.2022 

- Gemeinde Trausnitz 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es wurden von den beteiligten Behörden und Trägern öffentlicher Belange gleichlautende gemeinsame Stellungnahmen für beide Bauleit-
planverfahren abgegeben.  

Daher erfolgt die Abwägung für den Bebauungsplan und die 11. Flächennutzungsplan-Änderung in einem Beschluss. 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

1 Bayerisches Landesamt für Umwelt, 07.12.2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
keine Bedenken / Anregungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

2 Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bereich 
Landwirtschaft, 07.12.2022 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird auf den Verlust landwirtschaftlicher Flächen hingewiesen. Im vorlie-
genden Fall ist die Beanspruchung der landwirtschaftlichen Nutzflächen 
nicht vermeidbar, da eine sinnvolle Erweiterung der notwendigen gewerbli-
chen Nutzung nur am gewählten Standort möglich ist, wo zwangsläufig land-
wirtschaftlich genutzte Flächen in Anspruch genommen werden müssen. 
 

Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen werden dauerhaft, auch 
während der Bauzeit, jederzeit erreichbar sein. 
In den Hinweisen zu den Festsetzungen Nr. 3 ist bereits ein Hinweis enthal-
ten, dass jegliche Einwirkungen aus der umliegenden landwirtschaftlichen 
Nutzung uneingeschränkt und entschädigungslos hinzunehmen sind. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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3 Bayernwerk Netz GmbH, 13.12.2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
keine Bedenken / Anregungen; Versorgungsanlagen des Bayernwerks liegen 
nicht im unmittelbaren Erweiterungsbereich. Im Zuge der Erschließung wird 
rechtzeitig Kontakt mit dem Versorgungsträger aufgenommen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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4 Deutsche Telekom Technik GmbH, ohne Datum     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; im Zuge der Erschlie-
ßung wird rechtzeitig mit allen Versorgungsträgern Kontakt aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
  
 
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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5 TenneT TSO GmbH, 15.12.2022   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; ebenfalls der Hinweis im 
Hinblick auf den Verlauf der Kabeltrasse des Sued-Ost-Links. Eingriffe unter-
halb einer Bodentiefe von 1,50 m sind nicht geplant. Es werden lediglich fla-
che Mulden angelegt. Die Maßnahmen sind auf der Fläche bereits abge-
schlossen (Ökokontofläche, von der der erforderliche Kompensationsbedarf 
abgebucht wird). Es wird darauf hingewiesen, dass die Ökokontofläche be-
reits seit 2012, also vor Bekanntwerden der Planungen des SuedOstLinks be-
steht und als solche ausgewiesen ist. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
 

 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0



Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans sowie 11. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich Gewerbegebiet „Am Kalvarienberg IV (Änderung und Erweiterung“ 
der Stadt Pfreimd  -  Abwägung der nach § 3 (1) und § 4 (1) BauGB eingegangenen Hinweise und Anregungen 
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Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

6 Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz, 21.12.2022   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
Die erstellten Schalltechnischen Unterlagen, die Bestandteil der Bauleitplan-
unterlagen sind, berücksichtigen auch die Bestandssituation und die Vorbe-
lastungen. Betriebe im Umfeld werden deshalb hinsichtlich des Schallschut-
zes und ihren Auswirkungen vollumfänglich berücksichtigt. Einwendungen 
von umliegenden Betrieben wurden im Verfahren nicht vorgebracht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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lfd. 
Nr. 

Träger öffentlicher Belange - Einwender Abwägung von Bedenken / Anregungen - Beschluss Beschluss 

7 Landratsamt Schwandorf, Bauaufsichtsbehörde, 
14.12.2022 

  

 

 
 
 
 

Zu Grundzüge der Planung: 
Um den Belangen Rechnung zu tragen, werden die Grundzüge der Planung, 
die in Kap. 1.1 der Begründung bereits dargestellt sind, durch weitere Aus-
sagen vertieft. 
Es werden folgende Gesichtspunkte ergänzt: 
- grundsätzliches Ziel der Planung ist die Schaffung weiterer, konkret geplan-
ter und zukünftig noch vorgesehener baulicher Entwicklungen des ansässi-
gen Speditionsbetriebs 

- es soll als wesentlicher Grundzug der Planung eine hohe Bebauungsdichte 
realisiert werden (GRZ 0,9, wie im rechtswirksamen Teil des Gewerbege-
biets), um die zu erwartenden gebietstypischen Nutzungen realisieren zu 
können 

- es sollen möglichst weitgehende gestalterische Freiheiten bezüglich der in-
nerhalb der überbaubaren Flächen und sonstigen Flächen der privaten Par-
zellen geplanten baulichen Nutzungen gewährt werden 

 

Zu Textlichen Festsetzungen: 
Die im bereits rechtswirksamen nördlichen Teil des Geltungsbereichs festge-
setzte generelle Grundflächenzahl von 0,9 soll auch in der vorliegenden Än-
derung festgesetzt werden, um eine größtmögliche Flexibilität hinsichtlich 
der zukünftigen Nutzung zu ermöglichen, auch wenn faktisch davon auszu-
gehen ist, dass die GRZ von 0,8 mit Hauptanlagen nicht überschritten wird. 
 

Zu Nebenanlagen: 
Um den Anregungen Rechnung zu tragen, wird die Festsetzung zu den Ne-
benanlagen wie folgt angepasst: 
Nebenanlagen…. können auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-
chen errichtet werden, soweit sie unmittelbar der Gebietsnutzung dienen 
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(z.B. der Ver- und Entsorgung dienende Anlagen wie Pumpwerke, Trafostati-
onen, Müllplatz), und sich höhenmäßig unterordnen (max. 1-geschossige 
Bebauung). 
 

Zu 6.: 
Die Festsetzung Nr. 6 wird wie folgt gegliedert: 
Anzahl der Geschosse max. II (Definition nach BayBO). 
Wandhöhe max. 15,0 m; die Wandhöhe wird definiert von der Bezugshöhe 
(tatsächliche Geländehöhe im Bereich der Gebäudemitte an der am Bau-
grundstück anliegenden Wegeseite des bestehenden Flurweges Flur-Nr. 868 
der Gemarkung Pfreimd) bis zum Schnittpunkt der Dachhaut mit der Außen-
kante der Außenwand, bei Flachdächern bis OK Attika. 
 

In der Begründung wird nochmals verdeutlich, dass aufgrund der Gewähr-
leistung möglichst weitgehender gestalterischer Flexibilität keine Festset-
zungen zu Dachformen, Dachneigungen und Dacheindeckung getroffen wer-
den sollen (wie im rechtswirksamen Bebauungsplan). 
 

Zu 7.: 
Zu Nr. 7 wird ein Absatz zu Stützmauern und zur Geländeangleichung im 
Grundstücksrandbereich ergänzt (siehe entsprechend unter „Zu Stützmau-
ern). 
 

Zu 8.: 
Nach Art. 6 Abs. 7 Nr. 3 BayBO sind Stützmauern und geschlossene Einfrie-
dungen in Gewerbe- und Industriegebieten in den Abstandflächen sowie 
ohne eigene Abstandsflächen grundsätzlich zulässig (außerhalb Gewerbe- 
und Industriegebieten bis 2 m Höhe). Dies würde sich ohnehin nur auf Mau-
ern und geschlossene Einfriedungen beziehen, die nach der Festsetzung Nr. 
8 nicht zulässig sind. 
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Zu zusätzlich sind zu regeln:  
Zu Photovoltaikanlagen auf Dächern: 
PV-Anlagen auf Dächern möchte die Stadt Pfreimd nicht zwingend festset-
zen. Gestalterische Vorgaben zu PV-Anlagen sind nicht erforderlich.  
 

Zu Stützmauern: 
In Festsetzung Nr. 7 wird ergänzt:  
Stützmauern sind bis 2,0 m Höhe zulässig, jedoch nicht an den Grundstücks-
grenzen. Im Grundstücksrandbereich (mindestens 3,0 m zur Grundstücks-
grenze) ist eine Geländeangleichung durch Anböschen durchzuführen. 
 

Zu Planzeichen als Festsetzung: 
Zu 1: Maß der baulichen Nutzung 
Die in den textlichen Festsetzungen Nr. 1 enthaltenen, auszuschließenden 
Nutzungen  werden auch in Nr. 1 der Planzeichen als Festsetzung aufge-
führt. 
In der Nr. 1 der Planzeichen als Festsetzung  wird die GFZ auf 1,8 redaktio-
nell angepasst. 
 

Zu Begründung mit Umweltbericht 
Die Ausführungen in 5.3.1 zu den Bodendenkmälern sollen unverändert 
bleiben. Zwar liegt das bekannte Bodendenkmal im Bereich der PWC-Anlage 
der A 93 nur ca. 90 m vom Vorhaben entfernt. Bei den bisherigen Baumaß-
nahmen wurden jedoch keine Hinweise auf Bodendenkmäler gefunden, und 
das bekannte Bodendenkmal im Bereich der PWC-Anlage wurde intensiv un-
tersucht und abgegrenzt. Dementsprechend liegen im vorliegenden Fall 
keine konkreten Hinweise vor, dass Bodendenkmäler im Geltungsbereich zu 
vermuten sind. Vielmehr ist es sehr unwahrscheinlich, dass Bodendenkmä-
ler gefunden werden. Sollte dies der Fall sein, sind die denkmalrechtlichen 
Vorgaben einzuhalten, auf die in 5.3.1 bereits konkret hingewiesen wurde. 
Die Ausführungen bleiben in diesem Punkt unverändert. 
Seitens des Bay. Landesamtes für Denkmalpflege und der Unteren Denkmal-
schutzbehörde werden diesbezüglich keine Einwendungen erhoben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nebenstehenden Ände-
rungen/Ergänzungen wer-
den in den Bebauungsplan, 
Stand 07.11.2022, eingear-
beitet.  
Die 11. Flächennutzungs-
plan-Änderung, Stand 
07.11.2022, bleibt unver-
ändert. 
 
ja: _________________ 
 
 
nein: _______________ 
 

 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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8 Landratsamt Schwandorf, Bodenschutz, 06.12.2022   

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
keine Bedenken / Anregungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
 
  
 

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
17

Baumer Bernhard
Schreibmaschine
0
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9 Regierung der Oberpfalz, Höhere Landesplanungsbehörde, 
19.12.2022, mit Zusatz Email vom 19.01.2023 
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Es wurde auf die einschlägigen Ziele und Grundsätze des LEP 2020 und des 
Regionalplans verwiesen. Es wird zwar eine gewisse bandartige Entwicklung 
aufgeführt. Es werden jedoch dennoch keinen Einwendungen erhoben, da 
die Ausweisung der Umsetzung der sonstigen genannten Ziele dient.  
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Zur zusätzlichen Email vom 19.01.2023: 
Bereits im Bebauungsplan „Am Kalvarienberg IV“ (endgültige Planfassung 
vom 25.07.2018) wurde (S. 11 des Erläuterungsberichts) bereits in den Plan-
bezeichnungen darauf hingewiesen, dass der Bereich des GE „Am Kalvarien-
berg III (GE 8)“ aufgrund der zusammenhängenden Nutzung mit dem GE 9 
sinnvollerweise in die damalige Planung des GE „Am Kalvarienberg IV“ ein-
bezogen wurde. 
Zur Klarstellung bzw. der besseren Nachvollziehbarkeit wird der Bereich des 
GE 8 auf Anregung der Höheren Landesplanungsbehörde in den vorliegen-
den Geltungsbereich aufgenommen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Der Bereich des GE 8 wird 
in den Geltungsbereich des 
Bebauungsplans, Stand 
07.11.2022, informell auf-
genommen. 
Die 11. Flächennutzungs-
plan-Änderung, Stand 
07.11.2022, bleibt unver-
ändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
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10 Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, 01.12.2022   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
keine Bedenken / Anregungen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
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11 Wasserwirtschaftsamt Weiden, 21.12.2022   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1 Altlasten 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen;  
keine Bedenken / Anregungen 
 
Zu 2.1 Öffentliche Wasserversorgung 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und beachtet;  
die Vorgabe, dass die Versickerung, sofern diese erfolgen sollte, über die be-
lebte Bodenzone zu erfolgen hat, wird in die textliche Festsetzung Nr. 5 auf-
genommen. 
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Zu 2.2 Bodenschutz 
Um den Anregungen Rechnung zu tragen, werden die bodenschutzrechtli-
chen Vorgaben in Pkt. 12 der textlichen Festsetzungen im Wortlaut über-
nommen. 
 
Zu 3 Niederschlagswasser / Abwasserbeseitigung 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und, soweit bei der geplan-
ten Nutzung möglich und sinnvoll, beachtet.  
In der textlichen Festsetzung Nr. 5 wird dementsprechend ergänzt: „Einer 
naturnahen Regenbewirtschaftung (Verwendung wasserdurchlässiger Be-
läge, Baumrigolen, Grasdächer, Fassadenbegrünungen u.a.) ist besondere 
Beachtung zu schenken, soweit dies angesichts der geplanten Nutzung mög-
lich und sinnvoll ist. Auf das MS des StMB vom 27.07.2021 zum Klimaschutz 
in der Bauleitplanung wird hingewiesen.  
Schmutzwasser wird an die zentrale Abwasserbehandlung angeschlossen. 
 
 Zu 4 Überschwemmungsgebiet / wild abfließendes Oberflächenwasser 
Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen; 
grundsätzlich ist nachvollziehbar, dass bei einer Zunahme der versiegelten 
Flächen die Abflusssituation verschlechtert wird. Durch die geplante Regen-
rückhaltung und Drosselung der Ableitungsmengen wird jedoch zukünftig 
die Einleitungsmenge (Bereich Standortschießanlage mit geplanter Gewer-
begebietserweiterung, 85 l/s) gegenüber den derzeitigen Einleitungsmen-
gen ausschließlich aus dem Bereich der militärischen Anlagen von ca. 121 l/s 
deutlich geringer sein. 
 
Die Stadt Pfreimd wird selbstverständlich alle Maßnahmen bezüglich der 
Einleitung von Oberflächenwasser in den Kurmhofbach in voller Abstim-
mung und im Einvernehmen mit der Stadt Nabburg planen und durchfüh-
ren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den Bebauungsplan, 
Stand 07.11.2022, werden 
die nebenstehenden Ergän-
zungen aufgenommen.  
Die 11. Flächennutzungs-
plan-Änderung, Stand 
07.11.2022, bleibt unver-
ändert. 
 
ja: _________________ 
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12 Stadt Nabburg, 14.12.2022   

 

 
 
 

1. Zu „Die Einleitung des Regenwassers über den geplanten Kanal (DN 800 
SB) wird aufgrund der starken Versiegelung und hinsichtlich der Ein-
schränkung  der Entwicklungsmöglichkeit der Stadt Nabburg nicht zuge-
lassen.“ 
 
Die Einwendungen der Stadt Nabburg werden ernst genommen und wur-
den in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht überprüft. Im Einzelnen:  
 
a) Einleitung in Kanal 

 
Der geplante Regenwasserkanal DN 800 SB dient neben der Ableitung 
der gedrosselten Regenwassermenge aus dem Regenrückhalteteich 
mit vorgelagertem Regenklärbecken der Ableitung der Notüberlauf-
menge aus der Regenrückhaltung nach Vollfüllung. Die Größe der 
Drosselwassermenge aus der Regenrückhaltung beträgt max. 85 l/s 
und setzt sich aus dem Anteil der Standortschießanlage der Kaserne 
nach Umbau (35 l/s) und dem Anteil aus der Gewerbegebietserweite-
rung (max. 50 l/s) zusammen. Über den bestehenden Regenwasserka-
nal DN 400 SB aus der Kaserne entwässert derzeit unter Zugrundele-
gung der aktuell angeschlossenen Flächen eine maximale Wasser-
menge von 121 l/s, ausgehend von einem fünfjährlichen Bemessungs-
regen (n = 0,20, D = 15 min). Durch die geplanten Maßnahmen auf der 
Kaserne und im Bereich der Gewerbegebietserweiterung der Stadt 
Pfreimd erfolgt in der Summe eine Reduzierung der Einleitungsmenge 
gegenüber dem Bestand. 
 
Es ist deshalb in tatsächlicher Hinsicht nicht anzunehmen, dass die 
Stadt Nabburg durch Mitbenutzung des Kanals irgendwelche Nachteile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
 
ja:  ___________________ 
 
 
nein: _________________ 
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erleiden könnte.  
 
In rechtlicher Hinsicht hat die Stadt Nabburg auf den derzeit gültigen 
Gestattungsvertrag, der mit der Bundeswehrverwaltung Anfang 1977 
geschlossen wurde, verwiesen. Nach § 14 Abs. 2 des Vertrags könnten 
Rechte und Pflichten aus dem Gestattungsvertrag nur mit Zustimmung 
der Stadt auf andere übertragen werden, wenn der Abwasserkanal 
und die Einstiegsschächte nicht mehr für Verteidigungsaufgaben be-
trieben würden. Dies ist allerdings nicht der Fall: Der Kanal wird wei-
terhin auf Dauer für Verteidigungsaufgaben betrieben, denn der Bun-
deswehrstandort wird voraussichtlich dauerhaft, jedenfalls aber in 
den kommenden Jahrzehnten bestehen bleiben und über den Kanal 
entwässern. Für diesen Zeitraum ist der Gestattungsvertrag nicht 
kündbar. Eine Mitbenutzung des Kanals schließt der Gestattungsver-
trag nicht aus. Er sieht auch keine Zustimmung für den Fall vor, dass 
der Kanal nicht mehr ausschließlich, sondern nur noch zum Teil Vertei-
digungszwecken dient. Deshalb bedarf es der Zustimmung der Stadt 
Nabburg zur Mitbenutzung des Kanals nicht.  
 
Einer Zustimmung der Stadt Nabburg bedarf es auch nicht für den 
Ausbau des Kanals. § 6 des Gestattungsvertrags bestimmt zwar, dass 
der Bund vor jeder Änderung des Abwasserkanals die Zustimmung der 
Stadt einzuholen hat, allerdings nur, wenn die „Änderung oder die Un-
terhaltungsmaßnahmen sich auf die Straße oder den Gemeingebrauch 
auswirken können.“ Dafür ist nichts ersichtlich, so dass es der Zustim-
mung zur Änderung des Kanals schon nicht bedürfte. Zudem ist die 
Stadt Nabburg verpflichtet, einer Änderung zuzustimmen, „wenn und 
soweit die Sicherheit des Verkehrs und die Leichtigkeit des Verkehrs 
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nur kurzfristig und geringfügig beeinträchtigt werden und straßenbau-
liche oder sonstige öffentliche Belange nicht entgegenstehen.“ Diese 
Voraussetzungen liegen hier vor, denn straßenrechtlich sind keine Be-
einträchtigungen zu erwarten und wassertechnisch verbessert sich die 
Situation.  
 

b) Versiegelung 
 
Zur vermeintlichen „starken Versiegelung“ macht die Stadt Nabburg 
keine näheren Ausführungen. Es ist allerdings richtig, dass die Planung 
mit einer gewissen Versiegelung einhergeht. Weil bei der Planung 
aber zuvorderst die Versickerung von Niederschlagswasser auf den 
Grundstücken vorgesehen ist und zudem Zisternen geplant sind, wirkt 
sich die Versiegelung nicht negativ auf die Abwassersituation aus. Das 
Wasserwirtschaftsamt Weiden hat deshalb in seiner Stellungnahme 
vom 21.12.22 der Planung zugestimmt; das Schreiben liegt der Stadt 
Nabburg vor.  
 

c) Entwicklungsmöglichkeiten 
 
Aus der o.g. Reduzierung der Einleitungsmenge gegenüber dem Be-
stand folgt eine Verbesserung der Abflusssituation im Kurmhofbach. 
Es können deshalb keine Entwicklungsmöglichkeiten eingeschränkt 
sein.  
 
Zudem bleibt unklar, welche Entwicklungsmöglichkeiten die Stadt 
Nabburg konkret eingeschränkt sieht. Eine nähere Befassung im Rah-
men der Abwägung ist deshalb nicht möglich. Belange einer Nachbar-
gemeinde können im Rahmen des Abwägungsgebots beachtlich sein, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
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auch dann, wenn sie zwar keine Auswirkungen gewichtiger Art dar-
stellen, die Gemeinde aber mehr als geringfügig betroffen ist. Aller-
dings setzt die Abwägung voraus, dass die Nachbargemeinde ihre 
städtebaulichen Vorstellungen und entsprechende planerische Über-
legungen konkretisiert und plausibel macht, warum die angegriffene 
Bebauungsplanung den eigenen Belangen zuwider laufen könnte. Eine 
solche Darlegung ist bislang nicht erfolgt. Sollte dies noch nachgeholt 
werden, wird die Stadt Pfreimd entsprechende Bedenken der Stadt 
Nabburg berücksichtigen und abwägen. 
 
Ganz grundsätzlich erkennt die Stadt Pfreimd dabei bereits jetzt das 
Interesse der Stadt Nabburg an, künftig selbst einmal Waser in den 
Kurmhofbach einleiten zu wollen. Ob aber die Möglichkeit, eigene Ab-
wässer für künftige Bauleitplanungen in den Kurmhofbach zu leiten, 
„minimiert wird“, ist in tatsächlicher Hinsicht offen. Rechtlich orien-
tiert sich die Einleitung von Abwässern in öffentliche Gewässer aus-
schließlich am Wasserrecht, dem eine Vorratshaltung für private oder 
städtebauliche Interessen fremd ist. Einschränkungen der Entwick-
lungsmöglichkeiten der Stadt Nabburg sind bei Einhaltung der aktuel-
len wasserrechtlichen Regelwerke (DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, DWA-A 
117, DWA-M 153, etc.) für  Niederschlagswasserbeseitigung nicht zu 
erwarten. 
 

d) Rücksichtnahme auf die Belange der Stadt Nabburg 
 
Die Stadt Pfreimd ist bereit, im weiteren Verfahren die vorgebrachten 
Interessen der Stadt Nabburg zu berücksichtigen: 
 
Die Überschreitungshäufigkeit des geplanten Regenrückhalteteiches 
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wird mit n = 0,10 (einmal in zehn Jahren) festgesetzt und erfolgt nach 
den aktuellen Regelwerken (DWA-A 102-2/BWK-A 3-2, DWA-A 117, 
DWA-M 153, etc. sowie in enger Abstimmung mit dem Wasserwirt-
schaftsamt Weiden.  

 
Die abschließende Festlegung der Dimension des Einleitungska-
nals/Regenwasserkanals erfolgt im Zuge der Erschließungsplanung. 
Die Stadt Pfreimd wird dafür sorgen, dass das Oberflächenwasser 
nach Vollfüllung des Regenrückhalteteiches geregelt dem Kurmhof-
bach zugeführt wird und kein wild abfließendes Niederschlagswasser 
anfällt. 
 
Die Stadt Pfreimd wird selbstverständlich alle Maßnahmen bezüglich 
der Einleitung von Oberflächenwasser in den Kurmhofbach in voller 
Abstimmung und im Einvernehmen mit der Stadt Nabburg planen und 
durchführen. Die weiteren Planungen, insbesondere die Erschlie-
ßungsplanung, werden in enger Abstimmung mit der Stadt Nabburg 
erfolgen. 
 

2. Zu „Die Zufahrt im südlichen Bereich der Erschließungsstraße ist abzu-
lehnen, da diese befürchten lässt, dass der Betriebsverkehr regelmäßig 
durch die Ortschaft Perschen und unterhalb der Autobahn verlaufen 
wird.“ 
 
Die Zulässigkeit der Verkehrsführung von Betriebsverkehr über die Zu-
fahrt im südlichen Bereich der Erschließungsstraße ist nicht vorgesehen. 
Durch bauliche und gestalterische Maßnahmen (z.B. durch Poller) wird 
sichergestellt, dass die geplante Verbindung lediglich von Fußgänger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Bebauungsplan, Stand 
07.11.2022, und die 11. 
Flächennutzungsplan-Än-
derung, Stand 07.11.2022, 
bleiben unverändert. 
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und Radfahrern genutzt werden kann. Einsatzfahrzeuge des Rettungs-
dienstes sollte die Möglichkeit der Befahrbarkeit über die südliche Zu-
wegung ermöglicht werden. 

 
 

3. Zu „Die Einleitung des geplanten Straßengrabens, welcher der Straßenent-
wässerung im Gewerbegebiet dienen soll, in den weiterführenden Stra-
ßengraben der Stadt Nabburg wird nicht gestattet.“ 
 
Die Entwässerung des Gewerbegebietes erfolgt im Trennsystem. Das im 
Gewerbegebiet anfallende Schmutzwasser wird über eine Hebeanlage 
dem städtischen Mischwasserkanal der Stadt Pfreimd zugeführt. Das Nie-
derschlagswasser aus den Gewerbeflächen und der Erschließungsstraße 
wird über Regenwasserkanäle im Regenklärbecken mechanisch behan-
delt und im Regenrückhalteteich zurückgehalten und zwischengespei-
chert. Die Einleitung der zukünftigen Drosselwassermenge aus dem Re-
genrückhalteteich von maximal 85 l/s erfolgt in den Kurmhofbach und 
liegt unterhalb der der- zeitigen Einleitungsmenge von 121 l/s (n = 0,20, D 
= 15 min). 
 
Die geplante Mulde östlich der geplanten Erschließung dient ausschließ-
lich der Ableitung von Flurwasser aus der im Osten der Erschließungs-
straße vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzfläche. Das Flurwasser 
wird, wie schon im Bestand, der Grabenanlage der Stadt Nabburg südlich 
des Gewerbegebiets zugeführt.  

 
     Nachdem eine Ableitung von Niederschlagswasser in den weiterführen-

den Straßengraben der Stadt Nabburg nicht beabsichtigt ist und für das 
Regenwasser aus dem geplanten Gewerbegebiet eine Rege wasserbe-
handlung vorgesehen wird, findet für den Bereich des Straßengrabens 
der Stadt Nabburg eine Verbesserung der Abflusssituation statt.  
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4. Zu „Die Zufahrt im südlichen Bereich der Erschließungsstraße ist abzu-

lehnen, da diese befürchten lässt, dass der Betriebsverkehr regelmäßig 
durch die Ortschaft Perschen und unterhalb der Autobahn verlaufen 
wird.“ 
 
Betriebsverkehr über die Zufahrt im südlichen Bereich der Erschließungs-
straße ist nicht vorgesehen. Durch bauliche und gestalterische Maßnah-
men (z.B. durch Poller) wird sichergestellt, dass die geplante Verbindung 
lediglich von Fußgängern und Radfahrern genutzt werden kann. Einsatz-
fahrzeuge des Rettungsdienstes sollte die Möglichkeit der Befahrbarkeit 
über die südliche Zuwegung ermöglicht werden. 
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